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Vorwort / Préface

Eine der ersten Fragen, die sich bei der Einreichung einer Klage stellen, ist 
die, vor welchem Gericht dies erfolgen kann bzw. muss. Je nach Streitgegen-
stand können mehrere Gerichtsstände zur Auswahl stehen – und der Prozess-
anwalt oder die Prozessanwältin hat die sog. Qual der Wahl, das aus taktischer 
Sicht vorteilhafteste Forum zu bestimmen. Dabei können ganz unterschiedli-
che Aspekte eine Rolle spielen: die Amtssprache des Gerichts, unterschiedli-
che kantonale Praxen zu bestimmten Themen (bekanntlich im Vollstreckungs-
bereich) sowie erhoffte Heimvorteile.

In anderen Fällen kann ein sog. negativer Kompetenzkonflikt drohen: Kein 
Gericht sieht sich zuständig bzw. die angerufenen Gerichte erachten je ein 
anderes Gericht für zuständig. Oft handelt es sich hierbei um Fälle, in denen 
die sachliche Zuständigkeit umstritten ist. In solchen Konstellationen schafft 
nur eine endgültige Klarstellung durch die Rechtsprechung Abhilfe. Seit dem 
Inkrafttreten der eidgenössischen Zivilprozessordnung ist eine Reihe von 
Fragen zur sachlichen Zuständigkeit durch die Rechtsprechung geklärt wor-
den, insbesondere in Bezug auf die Streitgenossenschaft, die Widerklage, lis 
pendens in Adhäsionsklagen und die Abgrenzung der Zuständigkeit in betrei-
bungs- sowie mietrechtlichen Angelegenheiten. Die Anwaltspraxis zeigt je-
doch, dass erstaunlich viele Fragen noch ungelöst sind, unter anderem in ar-
beitsrechtlichen Angelegenheiten und im Verhältnis zur Zuständigkeit des 
Bundespatentgerichts. Auch die auf den 1. Januar 2025 anstehende Teilrevisi-
on der Zivilprozessordnung, welche die Rechtsprechung der letzten Jahre zu 
diesen Fragen weitgehend kodifizieren wird, wird nicht alle Lücken schlie-
ssen.

Welche verhängnisvollen Folgen ein Streit über die Zuständigkeit für einen 
Prozess haben kann, zeigte sich in den letzten Jahren eindrücklich im Verfah-
ren um die (Nicht-)Verlängerung des Mietvertrags des Warenhauses «Manor» 
in Zürich. 

Positive Kompetenzkonflikte können – vor allem in Fällen mit internationalen 
Berührungspunkten – gegebenenfalls in Verbindung mit einer negativen Fest-
stellungsklage ausgenutzt werden, um der Klientschaft einen strategischen 
Heimvorteil durch ein sog. «forum running» zu sichern.
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VI

Auch im Verhältnis zu Schiedsgerichten können knifflige Kompetenzkonflik-
te auftreten – der bekanntlich als Folge des «Fomento»-Entscheids des Bun-
desgerichts1 eingefügte Art. 186 Abs. 1bis IPRG vermag dabei nicht sämtliche 
Konstellationen abzudecken und im Rahmen der anstehenden Revision soll 
zusätzlich Art. 372 Abs. 2 ZPO ersatzlos gestrichen werden. Die parallele 
Zuständigkeit staatlicher Gerichte für den Erlass von vorsorglichen Mass-
nahmen birgt das Potenzial widersprechender Entscheide und hält die Rechts-
vertreter jeweils zu sorgfältigen taktischen Überlegungen an.

Gespannt erwartet man schliesslich die ersten Klarstellungen der Rechtspre-
chung im Zusammenhang mit der Abgrenzung der Zuständigkeit von staatli-
chen Gerichten und Schiedsgerichten im Zusammenhang mit gesellschafts-
rechtlichen Streitigkeiten, dies, nachdem der Gesetzgeber mit der Einführung 
von Art. 697n OR per 1. Januar 2023 eine eindeutige gesetzliche Grundlage 
für statuarische Schiedsklauseln geschaffen hat. 

Cinzia Catelli & Predrag SunariC

1  BGE 127 III 279. 
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A Einleitung 

Die schiedsgerichtliche Erledigung gesellschaftsrechtlicher Streitigkeiten 
spielte in der Schweiz bisher eine untergeordnete Rolle, da in Bezug auf die 
Zulässigkeit und Bindungswirkung von statutarischen Schiedsklauseln 
Rechtsunsicherheit bestand.1 Mit der Schaffung gesetzlicher Grundlagen für 
statutarische Schiedsklauseln2 wurde deren Zulässigkeit und Tragweite nun 
jedoch grundsätzlich geklärt, was diesem Themenbereich eine neue Dynamik 

1 allemann, S. 339 f.; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 1; CatzefliS/SChramm, S. 778 f.; 
Botschaft Aktienrecht 2017, S. 545 f.

2 Art. 697n OR ist am 1. Januar 2023 in Kraft getreten, Art. 358 Abs. 2 ZPO sowie 
Art. 178 Abs. 4 IPRG am 1. Januar 2021.
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verleihen könnte. Der vorliegende Beitrag gibt einen Überblick über die neue 
Regelung von statutarischen Schiedsklauseln, wobei der Fokus auf Schieds-
klauseln in Statuten von schweizerischen Aktiengesellschaften liegt.

B Gesetzliche Grundlagen

Gemäss Art. 178 Abs. 4 IPRG bzw. Art. 358 Abs. 2 ZPO gelten für Schieds-
klauseln in Statuten die Bestimmungen des 12. Kapitels des IPRG (für die 
internationale Schiedsgerichtsbarkeit) bzw. des 3. Teils der ZPO (für die Bin-
nenschiedsgerichtsbarkeit) sinngemäss. Diese beiden Bestimmungen anerken-
nen somit, dass die statutarische Form eine genügende Form für eine wirksa-
me Schiedsklausel ist.3 

Mit dem revidierten Aktienrecht ist am 1. Januar 2023 auch Art. 697n OR in 
Kraft getreten. Mit dieser Bestimmung hat der Gesetzgeber die bis dahin um-
strittene Frage, ob Statuten von Schweizer Aktiengesellschaften eine Schieds-
klausel enthalten können, geklärt. Die Statuten können demnach vorsehen, 
dass gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten durch ein Schiedsgericht mit Sitz in 
der Schweiz beurteilt werden (Art. 697n Abs. 1 OR). 

Art. 697n OR gilt gegenüber Art. 358 Abs. 2 ZPO als lex specialis4 und ist für 
sämtliche Aktiengesellschaften, d.h. namentlich auch für Publikumsgesell-
schaften mit Sitz in der Schweiz anwendbar. Das 12. Kapitel des IPRG spielt 
im Rahmen von statutarischen Schiedsklauseln bei Aktiengesellschaften mit 
Sitz in der Schweiz keine Rolle, da für diese gemäss Art. 697n Abs. 2 OR von 
Gesetzes wegen immer die Bestimmungen des 3. Teils der ZPO gelten. 

Art. 697n OR gilt mittels Verweis in Art. 797a OR auch für Gesellschaften 
mit beschränkter Haftung und mittels Verweis in Art. 764 Abs. 2 OR für 
Kommanditaktiengesellschaften. Bei Genossenschaften und Vereinen gelten 
die besonderen Regeln nach Art. 697n OR demgegenüber nicht.5 

3 Botschaft Int. Schiedsgerichtbarkeit 2018, S. 7191 und 7207. 
4 SChmidt, Rz. 44; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 12.
5 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 15.
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Von Bedeutung im Zusammenhang mit statutarischen Schiedsklauseln sind 
zudem die Swiss Rules of International Arbitration («Swiss Rules») mit der 
Ergänzenden Schiedsordnung für gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten 
(«Supplemental Swiss Rules for Corporate Law Disputes»). Diese können in 
sämtlichen statutarischen Schiedsklauseln für anwendbar erklärt werden.6 

C Zustandekommen der Schiedsklausel

Damit eine Schiedsklausel bei einer Aktiengesellschaft die körperschaftlichen 
Wirkungen nach Art. 697n OR entfaltet, bedarf es ihrer Aufnahme in die Sta-
tuten. Die Aufnahme kann im Rahmen der Gründung oder nachträglich durch 
Beschluss der Generalversammlung mit qualifiziertem Mehr (Art. 704 Abs. 1 
Ziff. 14 OR) erfolgen.7 

Inhaltlich muss die statutarische Schiedsklausel mindestens die notwendigen 
Bestandteile einer Schiedsklausel enthalten. Dazu gehören die Bezeichnung der 
betreffenden Streitigkeiten sowie der Beschluss, diese Streitigkeit der staatli-
chen Gerichtsbarkeit zu entziehen und einem Schiedsgericht zur Entscheidung 
zu übertragen.8 Das Swiss Arbitration Center schlägt eine auf seine Schiedsord-
nung abgestimmte statutarische Musterschiedsklausel vor, die sowohl für eine 
Schiedsklausel erforderliche Inhalte als auch mögliche zusätzliche Inhalte ent-
hält.9 Es ist zu empfehlen, sich beim Verfassen von statutarischen Schiedsklau-
seln an dieser statutarischen Musterschiedsklausel zu orientieren. 

Als besonderes Publizitätsmittel schreibt Art. 45 Abs. 1 lit. u HRegV vor, dass 
aus dem Handelsregistereintrag der Gesellschaft hervorgehen muss, wenn die 
Statuten eine Schiedsklausel enthalten. Dieser Hinweis ist deshalb wichtig, weil 
neue Aktionärinnen und Aktionäre mit dem Erwerb ihrer Aktionärsstellung ipso 
iure der Schiedsklausel unterstehen. Es besteht kein zusätzliches Zustimmungs- 
und Formerfordernis für die Verbindlichkeit der Schiedsklausel.10

6 Swiss Arbitration Centre, Erläuterungen, S. 6.
7 OFK OR-hirSiger, Art. 697n N 1; vgl. auch SChmidt, Rz. 82 f. m.w.H.
8 BGE 140 III 367 E. 2.2.2; 130 III 66 E. 3.1; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 23.
9 Vgl. die statutarische Musterschiedsklausel des Swiss Arbitration Centre, abrufbar  

unter https://www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules/ (zuletzt 
besucht am 3. Juni 2024).

10 Botschaft Aktienrecht 2017, S. 547; SChmidt, Rz. 84.
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D Tragweite

I Objektive Tragweite

Die objektive Tragweite einer statutarischen Schiedsklausel umfasst gesell-
schaftsrechtliche Streitigkeiten (Art. 697n Abs. 1 OR). Gesellschaftsrecht-
liche Streitigkeiten sind sämtliche Streitigkeiten, bei denen Ansprüche mit 
einem Rechtsgrund im Gesellschaftsverhältnis erhoben werden.11 Davon er-
fasst sind etwa die Anfechtungs- und die Nichtigkeitsklage (Art. 706 und 706b 
OR), die Auflösungsklage (Art. 736 Ziff. 4 OR), die Klage auf (Nach‑)Libe-
rierung des Aktienkapitals (Art. 634b OR), die Rückerstattungsklage (Art. 678 
OR), Verantwortlichkeitsklagen (Art. 752 ff. OR) sowie Überprüfungsklagen 
nach einer Umstrukturierung (Art. 105 FusG).12 

Die Statuten können die objektive Tragweite der Schiedsklausel nicht auf 
Streitigkeiten nicht gesellschaftsrechtlicher Natur ausweiten.13 Das bedeutet, 
dass schuldrechtliche Streitigkeiten, etwa zwischen der Gesellschaft und ein-
zelnen Organmitgliedern, nicht davon erfasst sind.14 Auch Streitigkeiten aus 
einem Aktionärbindungsvertrag gehören nicht zu den gesellschaftsrechtlichen 
Streitigkeiten im Sinne von Art. 697n Abs. 1 OR.15 Dies kann zu einer uner-
wünschten Spaltung des Rechtswegs führen, weshalb sich in Aktionärbin-
dungsverträgen eine mit der statutarischen Schiedsklausel koordinierte ver-
tragliche Schiedsklausel empfiehlt.16 Ebenfalls keine gesellschaftsrechtlichen 
Streitigkeiten sind Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (z.B. die 
Bestellung und Abberufung eines Liquidators nach Art. 740 Abs. 4 und 
Art. 741 Abs. 2 OR oder die Kraftloserklärung von Wertpapieren Art. 971 f. 

11 vogt/hirSiger-meier/hofer, Rz. 105; OFK OR-hirSiger, Art. 697n N 5; die Botschaft 
verweist auf die ebenfalls weite Terminologie gemäss Art. 151 Abs. 1 IPRG, Botschaft 
Aktienrecht 2017, S. 547.

12 Botschaft Aktienrecht 2017, S. 547; vgl. für weitere Beispiele auch Swiss Arbitration 
Centre, Erläuterungen, S. 2; böCKli, Aktienrecht, S. 2212 f.; BSK OR II-vogt, 
Art. 697n N 50 ff.

13 habegger, S. 376; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 68; SChmidt, Rz. 130.
14 OFK OR-hirSiger, Art. 697n N 5; SChenKer/SChenKer, S. 416.
15 Weibel/dallafior, S. 41.
16 S. hierzu unten, Abschnitt F.I.
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OR).17 Gemäss einem Teil der Lehre sind sodann Organisationsmängelverfah-
ren nach Art. 731b OR nicht erfasst, da diese der Offizialmaxime unterste-
hen.18

Die objektive Tragweite der Schiedsklausel kann in den Statuten einge-
schränkt werden.19 Die vom Swiss Arbitration Centre vorgeschlagene statuta-
rische Musterschiedsklausel schliesst etwa sämtliche Angelegenheiten aus, die 
dem summarischen Verfahren nach Art. 250 lit. c ZPO unterliegen, wie bei-
spielsweise die Klage eines Aktionärs auf Auskunftserteilung und Einsicht 
(Art. 697b OR), die Sonderuntersuchung (Art. 697d OR) und die Klage auf 
Einberufung einer Generalversammlung (Art. 699 Abs. 5 OR).20 Dieser Aus-
schluss wird damit begründet, dass summarische Verfahren Angelegenheiten 
betreffen, die staatliche Gerichte gegebenenfalls mit Vollstreckungsmassnah-
men verbinden können. Schiedsgerichte hätten im Gegensatz zu staatlichen 
Gerichten nicht die Befugnis, ihre eigenen Anordnungen zu vollstrecken, und 
könnten keine verbindlichen Entscheide gegenüber Dritten treffen, die nicht 
durch die Schiedsvereinbarung gebunden seien, wie etwa gegenüber dem 
Handelsregisteramt.21

Ein Ausschluss von dem summarischen Verfahren unterliegenden Angelegen-
heiten wird auch damit begründet, dass bei schiedsgerichtlichen Verfahren der 
rasche und typischerweise kostengünstige Rechtsschutz des summarischen 
Verfahrens nicht zum Tragen komme.22 Dem wird zum Teil zu Recht entgeg-
net, dass die Vorteile des summarischen Verfahrens auch erreicht werden 
könnten, indem für diese Verfahren ein beschleunigtes schiedsgerichtliches 

17 allemann, S. 343; böCKli, Aktienrecht, S. 2214 f.; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 47a.
18 allemann, S. 343; böCKli, Aktienrecht, S. 2214; a.M. StaCher/PüSChel-arnold, 

S. 518.
19 Botschaft Aktienrecht 2017, S. 547.
20 S. Ziff. 1 der statutarischen Musterschiedsklausel des Swiss Arbitration Centre, ab-

rufbar unter https://www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules/ 
(zuletzt besucht am 3. Juni 2024).

21 Swiss Arbitration Centre, Erläuterungen, S. 2 f.; ob es zutrifft, dass eine Anweisung 
eines Schiedsgerichts an die Handelsregisterbehörde nicht möglich ist, ist jedoch un-
klar, vgl. Weibel/dallafior, S. 38 f.; StaCher/PüSChel-arnold, S. 520 f.; BSK OR II-
vogt, Art. 697n N 145.

22 SChenKer/SChenKer, S. 417; SChmidt, Rz. 129; s. auch böCKli, Aktienrecht, S. 2213. 
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Verfahren (sog. expedited procedure) vorgesehen wird.23 Ausserdem ist bei 
einem allfälligen Ausschluss zu berücksichtigen, dass die Vorzüge der 
Schiedsgerichtsbarkeit, wie etwa die Vertraulichkeit, auch im summarischen 
Verfahren wünschenswert sein können.24 In gewissen Fällen gibt es auch ein 
Zusammenspiel zwischen summarischen und ordentlichen Verfahren, sodass 
ein Ausschluss auch aus diesem Grund unzweckmässig sein kann. Weibel/
dallafior schlagen daher vor, dass der Aktionär Summarverfahren nach ei-
gener Wahl vor dem Schiedsgericht oder dem staatlichen Gericht einleiten 
kann.25

Ein regelmässiger Diskussionspunkt im Zusammenhang mit Schiedsverfahren 
ist auch der Umgang mit vorsorglichen Massnahmen. Diesbezüglich wird 
teilweise vertreten, vorsorgliche Massnahmen sollten von der statutarischen 
Schiedsklausel ausdrücklich ausgeklammert werden.26 Wird dies nicht ge-
macht, sind auch vorsorgliche Massnahmen von der statutarischen Schieds-
klausel erfasst, wobei allerdings auch dann grundsätzlich eine parallele Zu-
ständigkeit der staatlichen Gerichte besteht (vgl. Art. 374 ZPO).27 Kontrovers 
diskutiert wird, ob die Zuständigkeit der staatlichen Gerichte im Bereich des 
vorsorglichen Rechtsschutzes auch gänzlich ausgeschlossen werden darf.28 
Der Vorteil von vorsorglichen Massnahmen vor staatlichen Gerichten ist na-
mentlich, dass nicht zunächst ein Schiedsgericht bestellt werden muss und sich 
die Vollstreckung einfacher gestaltet. Mit dem Institut des sog. emergency 
arbitrator ist es jedoch unter den Swiss Rules auch vor einem Schiedsgericht 
möglich, raschen vorsorglichen Rechtsschutz zu erhalten,29 und eine zwangs-
weise Vollstreckung der erlassenen vorsorglichen Massnahmen ist in vielen 
Konstellationen nicht notwendig. 

23 Vgl. Swiss Arbitration Centre, Erläuterungen, S. 3; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 67.
24 Weibel/dallafior, S. 37; aufgrund der umfangreichen Orientierungs-, Beteiligungs- 

und Mitwirkungsrechte wird die Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens indes einges-
chränkt.

25 Weibel/dallafior, S. 37 f.
26 böCKli, Aktienrecht, S. 2215 f.; BK OR-nobel, Art. 697n N 18.
27 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 142; SChenKer/SChenKer, S. 417.
28 SChenKer/SChenKer, S. 418 f.; BSK ZPO-habegger, Art. 374 N 19, je mit Hinweisen.
29 Vgl. beispielsweise Art. 43 der Swiss Rules.
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II Subjektive Tragweite

Die subjektive Tragweite der Schiedsklausel richtet sich in erster Linie nach 
den Statuten. Sehen die Statuten nichts anderes vor, so bindet die Schiedsklau-
sel die Gesellschaft, die Organe der Gesellschaft, die Mitglieder der Organe 
und die Aktionäre (Art. 697n Abs. 1 Satz 2 OR).30 Die Schiedsklausel gilt 
unabhängig davon, ob ein Aktionär ihrer Einführung zugestimmt hat oder der 
Gesellschaft erst später beigetreten ist.31 Für ausgetretene Aktionäre oder Or-
ganmitglieder bleibt die Schiedsklausel zudem verbindlich, sofern der streiti-
ge Anspruch auf einen Zeitpunkt zurückgeht, in dem die Mitgliedschaft oder 
Organeigenschaft noch bestand und die Schiedsklausel bereits existierte.32 
Auch faktische Organe sind an die Schiedsklausel gebunden.33 Die Botschaft 
erwähnt schliesslich auch die Revisionsstelle als in subjektiver Hinsicht 
umfasst,34 was kritisiert wird.35 

Die Statuten können die subjektive Tragweite der Schiedsklausel im Vergleich 
zur gesetzlichen Regelung in Art. 697n Abs. 1 Satz 2 OR einschränken.36 Die 
Einschränkung der subjektiven Tragweite erhöht indes die Gefahr der Spal-
tung des Rechtswegs, was eine einheitliche Streitbeilegung gefährdet und zu 
ungewollten Verkomplizierungen der schiedsgerichtlichen Streitbeilegung 
führen kann.37

Die subjektive Tragweite der Schiedsklausel kann nicht ausgedehnt werden.38 
Drittpersonen, die in keiner gesellschaftsrechtlichen Rechtsbeziehung zur 
Gesellschaft stehen, sind somit nicht an eine statutarische Schiedsklausel ge-

30 Botschaft Aktienrecht 2017, S. 547.
31 Kritisch bezüglich Aktionären, welche die Einführung der Schiedsklausel ablehnten, 

böCKli, Aktienrecht, S. 2216; vgl. auch BK OR-nobel, Art. 679n N 20 mit Verweis auf 
die EMRK. 

32 allemann, S. 348; OFK OR-hirSiger, Art. 697n N 6; böCKli, Aktienrecht, S. 2216; 
s. auch eingehend BSK OR II-vogt, Art. 697n N 92 f.

33 böCKli, Aktienrecht, S. 2216; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 82.
34 Botschaft Aktienrecht 2017, S. 547; ähnlich auch BSK OR II-vogt, Art. 697n N 81.
35 böCKli, Aktienrecht, S. 2216 f.
36 allemann, S. 349; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 89 f.
37 Botschaft Aktienrecht 2017, S. 547; allemann, S. 349; s. ausserdem eingehend BSK 

OR II-vogt, Art. 697n N 90.
38 habegger, S. 376; allemann, S. 349; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 91.
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bunden.39 Dass für gewisse objektiv erfasste gesellschaftsrechtliche Klagen 
Drittpersonen aktiv- oder passivlegitimiert sind, ändert daran nichts. So sind 
etwa nahestehende Personen von Aktionären, Verwaltungsratsmitgliedern, mit 
der Geschäftsführung befassten Personen oder Beiratsmitgliedern bei der 
Rückerstattungsklage nach Art. 678 OR passivlegitimiert.40 Vorbehältlich ei-
ner vertraglichen Schiedsvereinbarung zwischen den Parteien oder einer 
Einlassung im Schiedsverfahren bleiben aber die staatlichen Gerichte bei ge-
sellschaftsrechtlichen Klagen gegen Dritte ausschliesslich zuständig.41

Die Gesellschaft ist grundsätzlich auch dann an die Schiedsklausel gebunden, 
wenn Aktionäre in Prozessstandschaft (oder im Konkurs die Konkursmasse 
oder Abtretungsgläubiger nach Art. 260 SchKG) einen Anspruch der Gesell-
schaft geltend machen. Allerdings nimmt die herrschende Lehre gestützt auf 
die sog. Raschein-Doktrin an, dass im Konkurs der Gesellschaft namentlich 
bei Verantwortlichkeitsklagen ein Anspruch der Gläubigergesamtheit geltend 
gemacht wird und die Schiedsklausel ihnen gegenüber nicht gilt.42 

Gläubiger sind als Drittpersonen generell nicht an die Schiedsklausel gebun-
den. Das gilt etwa, wenn sie eine unmittelbare Gläubigerschädigung in einem 
Verantwortlichkeitsprozess geltend machen oder ein Verfahren wegen Orga-
nisationsmängeln nach Art. 731b OR anstrengen.43 Ob sich Drittpersonen trotz 
fehlender Bindung auf die Schiedsklausel berufen dürfen, womit die Schieds-
klausel ihnen gegenüber als Schiedsklausel zugunsten Dritter oder als Offerte 
zum Abschluss einer Schiedsvereinbarung qualifizieren würde, ist ungeklärt.44

39 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 87a. 
40 allemann, S. 349; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 83 und 88.
41 Weibel/dallafior, S. 40.
42 allemann, S. 348; böCKli, Aktienrecht, S. 2217 f.; BGE 136 III 107 E. 2; für eine 

Bindungswirkung auch in diesen Fällen BSK OR II-vogt, Art. 697n N 78 und 87a.
43 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 87b f.
44 S. hierzu Weibel/dallafior, S. 40.
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E Verfahren

Art. 697n OR setzt voraus, dass das Schiedsgericht seinen Sitz in der Schweiz 
hat und für das Verfahren die Bestimmungen des 3. Teils der ZPO (lex arbitri) 
gelten. Ein Opting-out zugunsten der schiedsrechtlichen Bestimmungen des 
IPRG gemäss Art. 353 Abs. 2 ZPO ist nicht zulässig; die Anwendung des 
12. Kapitels des IPRG ist ausdrücklich ausgeschlossen.45 Im Fall eines Wider-
spruchs zwischen Art. 697n OR und den Bestimmungen des 3. Teils der ZPO 
geht Art. 697n OR als lex specialis vor.46 

Die Statuten können die Einzelheiten des Verfahrens regeln – direkt oder mit-
tels Verweises auf eine Schiedsordnung (Art. 697n Abs. 3 Satz 1 OR). Das 
Swiss Arbitration Centre hat aus Anlass des neuen Art. 697n OR die Ergän-
zende Schiedsordnung erlassen.47 Verweist die statutarische Schiedsklausel 
auf die Swiss Rules, ist damit auch die Ergänzende Schiedsordnung anwendbar 
(Art. 1 Ziff. 3 der Ergänzenden Schiedsordnung). Die Ergänzende Schiedsord-
nung enthält insgesamt sechs Artikel und befasst sich mit dem Anwendungs-
bereich (Art. 1), den Orientierungs-, Beteiligungs- und Mitwirkungsrechten 
allfällig betroffener Drittpersonen (Art. 2–5) und dem dringlichen Rechts-
schutz (Art. 6). 

Neben dem allgemeinen Hinweis, dass die Statuten das Verfahren regeln kön-
nen, enthält Art. 697n Abs. 3 Satz 2 OR eine verfahrensmässige Besonderheit. 
Danach müssen die Statuten sicherstellen, dass Personen, die von den Rechts-
wirkungen des Schiedsspruchs direkt betroffen sein können, bestimmte Infor-
mations- und Mitwirkungsrechte zukommen. Diese Verfahrensgarantien müs-
sen somit zwingend geregelt werden, wobei dies auch mittels Verweis auf eine 
Schiedsordnung (wie etwa auf die Swiss Rules) erfolgen kann.48

Art. 2 bis 5 der Ergänzenden Schiedsordnung befassen sich mit den Informa-
tions- und Mitwirkungsrechten und setzen die in Art. 697n Abs. 3 Satz 2 OR 
vorgesehenen Verfahrensgarantien um.

45 Botschaft Aktienrecht 2017, S. 548.
46 SChmidt, Rz. 44; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 12.
47 Abrufbar unter https://www.swissarbitration.org/centre/arbitration/arbitration-rules/ 

(zuletzt besucht am 3. Juni 2024).
48 Swiss Arbitration Centre, Erläuterungen, S. 7 ff.; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 104.



nadJa JaiSli Kull, gianin hoeSSly & alexandra ulmann

128

Informationsrechte: Die Statuten müssen sicherstellen, dass Personen, die 
von den Rechtswirkungen des Schiedsspruchs direkt betroffen sein können 
(«Betroffene»), über die Einleitung und Beendigung des Verfahrens infor-
miert werden. Art. 2 Ziff. 1 der Ergänzenden Schiedsordnung sieht vor, dass 
die Gesellschaft innerhalb von fünf Tagen nach Einleitung des Schiedsverfah-
rens geeignete Massnahmen ergreifen muss, um Betroffene über die Einlei-
tung des Verfahrens zu informieren. Die Mitteilung an die Aktionäre erfolgt 
in der in den Statuten vorgeschriebenen Form. Andere Personen als Aktionäre 
können auf andere geeignete Weise benachrichtigt werden, wie etwa durch 
Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt («SHAB») (Art. 2 
Ziff. 4 der Ergänzenden Schiedsordnung). In der Mitteilung sind die Rechts-
begehren und die wesentlichen Tatsachen und Hintergründe in konziser Form 
darzulegen. Wird die Mitteilung im SHAB publiziert, reicht eine kurze Zu-
sammenfassung der Rechtsbegehren und der wesentlichen Tatsachen (Art. 2 
Ziff. 5 der Ergänzenden Schiedsordnung). Die Information kann vom Verwal-
tungsrat oder einem Dritten (wie der Schiedsinstitution) ausgehen.49 Innerhalb 
von fünf Tagen nach der Beendigung des Schiedsverfahrens muss die Gesell-
schaft die Betroffenen über die Art der Beendigung informieren und eine 
kurze Erklärung über den Ausgang des Verfahrens abgeben (Art. 2 Ziff. 6 und 
7 der Ergänzenden Schiedsordnung). 

Mitwirkungsrechte: Sodann müssen die Statuten sicherstellen, dass Perso-
nen, die von den Rechtswirkungen des Schiedsspruchs direkt betroffen sein 
können, sich bei der Bestellung des Schiedsgerichts und als Intervenienten am 
Verfahren beteiligen können. An die Ausgestaltung der Beteiligung bei der 
Bestellung des Schiedsgerichts stellt das Gesetz keine konkreten Anforderun-
gen.50 Diese sind jedoch mit Blick auf die Verfahrensgarantien gemäss Art. 30 
BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK auszugestalten.51 Der Hinweis auf Intervention 
im Verfahren bezieht sich gemäss einem Teil der Lehre auf die Rechte eines 
sog. streitgenössischen Nebenintervenienten.52 

49 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 118.
50 Vgl. das vorgesehene Vorgehen unter den Swiss Rules gemäss statutarischer Muster-

schiedsklausel Ziff. 5 und gemäss der Ergänzenden Schiedsordnung Art. 3 Ziff. 3.
51 OFK OR-hirSiger, Art. 697n N 9.
52 S. zu den verschiedenen Möglichkeiten der Intervention allemann, 352 f., und Sta-

Cher/PüSChel-arnold, S. 524; vgl. auch zur streitgenössischen Nebenintervention 
BGE 142 III 629.
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Gemäss Musterschiedsklausel des Swiss Arbitration Centre kann vorgesehen 
werden, dass die Bestellung des Schiedsgerichts vollständig durch den 
Schiedsgerichtshof des Swiss Arbitration Centre erfolgt. Diesfalls gilt das 
Erfordernis gemäss Art. 697n Abs. 3 OR betreffend die Mitwirkung bei der 
Bestellung am Schiedsgericht als erfüllt und die Art. 3 Ziff. 2 und 3 der Ergän-
zenden Schiedsordnung betreffend Beteiligung an der Bestellung des Schieds-
gerichts gelten nicht (Art. 3 Ziff. 1 der Ergänzenden Schiedsordnung).53 Falls 
eine Bestellung durch die Parteien vorgesehen ist, wahrt die Ergänzende 
Schiedsordnung die Mitwirkungsrechte nach Art. 697n Abs. 3 OR, indem die 
möglicherweise Betroffenen Bemerkungen und Einwände bezüglich der Be-
stellung des Schiedsgerichts vorbringen können.54 Für die Möglichkeit der 
Intervention verweist die Ergänzende Schiedsordnung auf Art. 6 Ziff. 4 der 
Swiss Rules. Dabei kann sich das Schiedsgericht für die Zulassung und die 
Ausgestaltung der Intervention an den Grundlagen der ZPO und der entspre-
chenden Rechtsprechung des Bundesgerichts orientieren.55

Fraglich ist, wie vorgegangen werden kann, wenn sich die Gesellschaft nicht 
an die Informationspflichten hält. Zum Teil wird vertreten, das Schiedsgericht 
könnte bei der Missachtung der genannten Verfahrensgarantien Ersatzmass-
nahmen einleiten (z.B. die Information selbst erteilen).56 Ebenfalls wird ver-
treten, dass die Kläger anstelle der Gesellschaft die Einhaltung der Informati-
onspflichten übernehmen können, wobei sie die korrekte Form einhalten und 
auch den Kreis der zu informierenden Personen kennen müssen.57 

53 Swiss Arbitration Centre, Erläuterungen, S. 3 f.
54 Swiss Arbitration Centre, Erläuterungen, S. 8 ff.
55 Swiss Arbitration Centre, Erläuterungen, S. 11 f. mit Verweis auf BGE 142 III 629. 
56 StaCher/PüSChel-arnold, S. 523.
57 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 118.
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F Weitere ausgewählte Fragen

I Abstimmung von Schiedsvereinbarungen in Aktionär-
bindungsverträgen mit statutarischen Schiedsklauseln

Es gibt Konstellationen, in welchen gleichzeitig eine Verletzung eines Aktio-
närbindungsvertrags und gesellschaftsrechtliche Ansprüche geltend gemacht 
werden. Streitigkeiten aufgrund von Aktionärbindungsverträgen sind indes 
keine gesellschaftsrechtlichen Streitigkeiten und fallen daher nicht in den 
Geltungsbereich einer statutarischen Schiedsklausel.58 Dies gilt selbst dann, 
wenn alle Aktionäre am Aktionärbindungsvertrag beteiligt sind.59 Ein Aktionär 
ist daher unter Umständen gezwungen, zwei parallele Verfahren zu führen. 

Um eine einheitliche Streitbeilegung zu gewährleisten sowie aus prozessöko-
nomischen Gründen scheint es daher geboten, mögliche Streitigkeiten aus 
Aktionärbindungsverträgen und gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten gestützt 
auf eine statutarische Schiedsklausel aufeinander abzustimmen. Zu diesem 
Zweck sollte in einem Aktionärbindungsvertrag ebenfalls eine Schiedsklausel 
aufgenommen werden, welche der statutarischen Schiedsklausel nachgebildet 
ist.60 Dadurch kann die Streitigkeit mittels subjektiver bzw. objektiver Klage-
häufung vor einem einzigen Schiedsgericht in einem einheitlichen Schieds-
verfahren erledigt werden.61

58 Botschaft Aktienrecht 2017, S. 547; s. oben, Abschnitt D.I.
59 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 63a. 
60 Vgl. Weibel/dallafior, S. 42, die ausserdem darauf hinweisen, dass bei Aktionären, 

die im Zeitpunkt des Abschlusses der Schiedsvereinbarung Wohnsitz im Ausland hat-
ten, die Anwendung des 3. Teils der ZPO i.S.v. Art. 176 Abs. 2 IPRG vereinbart werden 
muss; CatzefliS/SChramm, S. 782 und 784. 

61 S. Weibel/dallafior, S. 42 m.w.H.
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II Kostentragung bei statutarischen Schiedsklauseln

Wie bei jedem Rechtsstreit stellt sich auch bei einem Schiedsverfahren ge-
stützt auf eine statutarische Schiedsklausel die Frage, wer die Prozesskosten 
zu tragen hat. Nachfolgend werden die Verfahrenskosten, die Parteientschädi-
gungen und ein allfälliger Kostenvorschuss genauer betrachtet. 

Verfahrenskosten: Fehlt eine diesbezügliche Regelung bzw. ein Verweis auf 
eine institutionelle Schiedsordnung in der Schiedsklausel, so entscheidet das 
Schiedsgericht nach seinem Ermessen über die Tragung der Verfahrenskos-
ten.62 In der Regel wird sich das Schiedsgericht am Obsiegen und Unterliegen 
orientieren, was auch die Grundregel bei Anwendbarkeit der Swiss Rules ist.63 
Keine automatische Anwendung finden die bei staatlichen Verfahren vorgese-
henen besonderen Prozesskostenregeln für gewisse gesellschaftsrechtliche 
Streitigkeiten (z.B. Art. 107 Abs. 1bis ZPO).64 Je nach Perspektive kann dies 
für oder gegen eine statutarische Schiedsklausel sprechen. 

Eine mögliche besondere Regelung betreffend die Kostentragung, welche 
Gesellschaften je nach ihren Präferenzen in ihre statutarische Schiedsklausel 
aufnehmen können, sieht die statutarische Musterschiedsklausel des Swiss 
Arbitration Centre vor. Danach kann das Schiedsgericht auf Antrag einer kla-
genden Partei, die Aktionär(in) der Gesellschaft ist, die Kosten unabhängig 
vom Verfahrensausgang der Gesellschaft auferlegen, «sofern die klagende 
Partei nach dem Sachverhalt und dem anwendbaren Recht einen berechtigten 
Grund hatte, die Klage einzureichen, und sofern die Klage nicht überwiegen-
den Interessen der Gesellschaft entgegensteht».65 

Parteikosten: Ohne statutarische Regelung entscheidet auch hier das Schieds-
gericht nach seinem Ermessen, welche angefallenen Parteikosten zu entschä-
digen sind und wie diese verteilt werden.66 Im Zentrum bei der Verteilung steht 
wiederum das Obsiegen und Unterliegen, was namentlich auch bei Anwend-

62 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 149; vgl. für eine Auflistung möglicher Kosten Art. 38 
Swiss Rules.

63 Vgl. Art. 40 Swiss Rules.
64 Vgl. BSK OR II-vogt, Art. 697n N 149.
65 Statutarische Musterschiedsklausel des Swiss Arbitration Centre, Ziff. 7.
66 SChmidt, Rz. 663 ff.; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 150.
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barkeit der Swiss Rules als Grundsatz gilt.67 Die Statuten könnten aber etwa 
auch vorsehen, dass jede Partei ihre eigenen Kosten trägt.68 

Kostenvorschuss: Statutarisch können sodann ein Kostenvorschuss, dessen 
Tragung und die Folgen der Nichtleistung geregelt werden. Bei Wahl der Swiss 
Rules gilt die Standardregel, dass der Kostenvorschuss den Parteien je hälftig 
auferlegt wird (vgl. Art. 41 Swiss Rules). Je nach Bedürfnis kann aber auch die 
besondere Bestimmung der statutarischen Musterschiedsklausel des Swiss 
Arbitration Centre in die Statuten aufgenommen werden, wonach das Schieds-
gericht von der Gesellschaft einen Vorschuss für die Verfahrenskosten und die 
Parteientschädigung eines klagenden Aktionärs verlangen kann.69 

Umstritten ist, ob eine statutarische Schiedsklausel insgesamt zu tieferen Pro-
zesskosten führt oder vielmehr die Kosten in die Höhe treibt.70 Eine pauscha-
le Antwort dürfte es nicht geben, zumal dies von verschiedenen Faktoren der 
konkreten Streitigkeit abhängt. Eine Möglichkeit, die Kosten für gewisse 
Verfahren zu reduzieren, ist das beschleunigte Verfahren gemäss Art. 42 Swiss 
Rules. Dieses gilt grundsätzlich für Streitigkeiten mit einem Streitwert bis 
CHF 1 Million, kann aber auch für Verfahren mit höherem Streitwert verein-
bart werden. Im beschleunigten Verfahren ergeht der Endschiedsspruch grund-
sätzlich innert sechs Monaten seit Zustellung der Akten durch das Sekretariat 
des Swiss Arbitration Centre an das Schiedsgericht (i.d.R. eine Einzelschieds-
richterin oder ein Einzelschiedsrichter), was regelmässig zu tieferen Kosten 
als ein Schiedsverfahren im ordentlichen Verfahren führt.71 

67 Vgl. Art. 40 Swiss Rules: «Die Kosten des Schiedsverfahrens sind grundsätzlich von 
der unterliegenden Partei zu tragen. Das Schiedsgericht kann jede Art von Kosten 
zwischen den Parteien aufteilen, wenn es dies unter Berücksichtigung der Umstände 
des Falls, einschliesslich der Beiträge der Parteien zur effizienten Durchführung des 
Verfahrens und zur Vermeidung unnötiger Kosten und Verzögerungen, für angemes-
sen erachtet.».

68 SChmidt, Rz. 664. 
69 Statutarische Musterschiedsklausel des Swiss Arbitration Centre, Ziff. 8.
70 Weibel/dallafior, S. 46; allemann, S. 354; böCKli, GesKR 2017, S. 151; StaCher/

PüSChel-arnold, S. 526. 
71 Weibel/dallafior, S. 46.
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III Vergleich mit Gerichtsstandsklauseln in Statuten

Statutarische Schiedsklauseln haben insofern eine ähnliche Stossrichtung wie 
Gerichtsstandsklauseln in Statuten,72 als dass man damit Einfluss auf die Aus-
tragung möglicher Streitigkeiten nehmen will. Anders als Gerichtsstandsklau-
seln sichern Schiedsklauseln aber nicht nur eine bestimmte örtliche Zustän-
digkeit. Vielmehr können damit neben der Tatsache, dass die Streitigkeit nicht 
durch ein staatliches Gericht, sondern durch ein Schiedsgericht entschieden 
wird, auch zahlreiche weitere Verfahrensaspekte geregelt werden. 

Ein Ziel sowohl von statutarischen Gerichtsstandklauseln als auch von 
Schiedsklauseln kann sein, zu verhindern, dass gesellschaftsrechtliche Strei-
tigkeiten betreffend Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz im Ausland aus-
getragen werden. Staatliche Gerichte in den USA haben bereits Gerichts-
standsklauseln in Statuten von Schweizer Gesellschaften, mit denen ein Ge-
richtsstand in der Schweiz festgelegt wurde, als bindend erachtet und sind 
deshalb auf entsprechende Klagen nicht eingetreten.73 Ähnliche Vorteile zur 
Sicherung des bevorzugten Streitbeilegungsmechanismus und -forums und 
zur Verhinderung von ausländischen Prozessen könnten sich auch bei statuta-
rischen Schiedsklauseln ergeben, wobei diese Frage nach dem jeweiligen 
ausländischen Recht zu klären ist und hier nicht weiter vertieft wird.

G Würdigung

Stand heute (Juni 2024) ergibt eine SHAB-Abfrage, dass 638 Gesellschaften 
statutarische Schiedsklauseln vorsehen. Nach Information der Autorinnen und 
des Autors wurde bis heute noch kein Schiedsverfahren unter der Ergänzenden 
Schiedsordnung des Swiss Arbitration Centre eingeleitet. Da Art. 697n OR, 
mit welchem die vorher umstrittene Frage der Zulässigkeit von statutarischen 
Schiedsklauseln geklärt wurde, erst seit 1. Januar 2023 in Kraft ist, kann zur-
zeit noch nicht beurteilt werden, inwiefern sich statutarische Schiedsklauseln 
durchsetzen werden. 

72 Vgl. ausführlich zu statutarischen Gerichtsstandsklauseln buff/reiChart, S. 605 ff.
73 Vgl. etwa Entscheid Cattan et al. v. Vasella et al., No. 650463/2021 (N.Y. Sup. Ct. 

2021).
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Jedoch kann aus Sicht der Autorinnen und des Autors bereits heute festgehal-
ten werden, dass eine statutarische Schiedsklausel gerade für Unternehmen 
mit kleinerem Aktionariat eine prüfenswerte Option darstellt.74 Insbesondere 
die Möglichkeit, als Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter fachkundige Per-
sonen einzusetzen, die Vertraulichkeit des Verfahrens sowie die regelmässig 
kürzere Verfahrensdauer können für eine statutarische Schiedsklausel spre-
chen.75 Zudem besteht bei Schiedsverfahren eine weitgehende Freiheit, das 
Verfahren auf die spezifischen Bedürfnisse auszurichten.76 Soweit die Swiss 
Rules für anwendbar erklärt werden, empfiehlt sich wie erwähnt eine Orien-
tierung an der statutarischen Musterschiedsklausel.77 

Je nach Ausgestaltung des Verfahrens kann ein Schiedsverfahren ein gewisses 
Hindernis für die Durchsetzung klägerischer Ansprüche (regelmässig von 
Minderheitsaktionären) darstellen.78 Das gilt etwa, wenn auch die Angelegen-
heiten des Summarverfahrens durch ein vorab (unter Umständen zeitaufwen-
dig) zu bestellendes Schiedsgericht erledigt werden sollen. Auch Regelungen 
über die Kostentragung (z.B. in Abweichung von Art. 107 Abs. 1bis ZPO oder 
anderen Kostenregelungen bei staatlichen Verfahren) können eine abschre-
ckende Wirkung auf Kläger haben. Umgekehrt werden in Schiedsverfahren 
die Behauptungs- und Substanziierungsanforderungen regelmässig weniger 
streng gehandhabt als etwa vor dem Handelsgericht des Kantons Zürich, was 
für Kläger positiv sein kann.79 Ebenso gibt es wie gezeigt Informationspflich-
ten, welche bei staatlichen Verfahren nicht vorgesehen sind. Zentrales Charak-
teristikum eines Schiedsverfahrens ist schliesslich, dass ein ergangenes 
Schiedsurteil im Gegensatz zu einem Urteil eines ordentlichen staatlichen 
Gerichts nur sehr eingeschränkt und bei nur einer Instanz angefochten werden 
kann.80 Das kann ermöglichen, gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten effizien-
ter als vor staatlichen Gerichten zu erledigen. 

74 So auch StaCher/PüSChel-arnold, S. 526; Weibel/dallafior, S. 47.
75 Vgl. zu diesen Vorteilen auch eingehend Weibel/dallafior, S. 37; CatzefliS/SChramm, 

S. 780; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 5.
76 Weibel/dallafior, S. 35.
77 Vgl. Weibel/dallafior, S. 47 mit gewissen erwägenswerten Anpassungen.
78 Vgl. zur Befürchtung des mangelnden Minderheitenschutzes SChenKer/SChenKer, 

S. 413 ff.; böCKli, GesKR 2017, S. 151.
79 Weibel/dallafior, S. 37; BSK OR II-vogt, Art. 697n N 5.
80 BSK OR II-vogt, Art. 697n N 5.




